
Ü

Entenpfuhl

Flur 3

Wörsbach

8

10

6 6a
6b

1

3

W
ör

sb
ac

h

oF

oF

Walsdorfer Straße
110

111
113

3

113
5

113
6

115

118

91

92

93

94

95

96

97
100

101

106

107
108

109
1

109
2

154

132

133

146

153

131

136

113
7

114
2

116
4

117

116
5

116
6

102
1

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Rewe-Markt - Walsdorfer Straße"

Bebauungsplan
"Bornwiese", WA / MI

Escher Weg

105/2

235.15

235.08

234.77

234.82

234.58

234.39

234.25

234.54

234.82

235.06

235.36

235.04

234.90

234.59

235.94

236.32

10

5

Fahrbahnrand (eingemessen)

17

L 3026

104

20

6,5

4,5

3

3

8

NU

10

5

RM

Ü

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf; Zweckbestimmung:

Feuerwehr

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Verkehrsflächen

Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspläne

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses; hier: Amtlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet
des Wörsbachs

Ü

Nachrichtliche Übernahmen

Sonstige Darstellungen

Straßenbegrenzungslinie

Entwicklungsziel: Strukturreiche UferbereicheNU

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; hier:

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Geländehöhe (Bestand) in m über Normalhöhennull (NHN)236.32

Bemaßung (verbindlich)6 4

Bauverbotszone gemäß § 23 Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Maß der baulichen Nutzung

GrundflächenzahlGRZ

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in m über Normalhöhennull (NHN), hier:

Oberkante GebäudeOKGeb.

Entwicklungsziel: RetentionsmuldeRM

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Zweckbestimmung:

Elektrizität (Trafostation)

Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare Grundstücksfläche

Stadt Idstein, Stadtteil Wörsdorf

Bebauungsplan "Brückenbacher Weg - Teilplan Feuerwehr"

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Flur 3

Katasteramtliche Darstellung

Flurgrenze

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

102/1

Z:\DATA\Idstein-20021206\SUB00040\AutoCAD\E4_BP_Brückenbacher_Weg_Teilplan1.dwg

Entwurf

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)         M: 1: 25.000

Stadt Idstein, Stadtteil Wörsdorf
Bebauungsplan

Im Nordpark 1 - 35435 Wettenberg  |  t. +49 641 98441-22  |  f. +49 641 98441-155  |  info@fischer-plan.de  |  www.fischer-plan.de

Raumplanung  |  Stadtplanung  |  Umweltplanung

"Brückenbacher Weg - Teilplan Feuerwehr"

Stand:

CAD:
Maßstab:
Projektnummer:

Projektleitung:
Heck
1 : 500

Roeßing

22-2751

14.12.2023

245,0 m
über NHN0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 m

Baugebiet GRZ OKGeb.

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO  sowie § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch Stadt-

verordnetenversammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
worden sind.

Idstein, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Idstein, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 09.10.2025 (GVBl. 2025 Nr. 66),

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473, 475).

Zeichenerklärung

14.05.2024

Nutzungsschablone
05.12.2025

1 Textliche Festsetzungen

1.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und
§ 18 Abs. 1 BauNVO)

1.1.1 Die zulässige Oberkante Gebäude beträgt maximal 245,0 m über Normalhöhennull (NHN).

1.1.2 Der obere Bezugspunkt für die maximal zulässige Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am
höchsten Punkt des Gebäudes und entspricht bei Flachdächern der Oberkante Attika des obersten
Geschosses. Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudeoberkante gilt auch für sonstige bauliche
Anlagen. Ausnahmsweise sind Überschreitungen der festgesetzten maximal zulässigen Höhe baulicher

Anlagen zu Gunsten von technischen Aufbauten (wie bspw. Lüftungsanlagen, Photovoltaikmodule o.ä.)
bis zu einer Höhe von maximal 247,0 m über NHN zulässig.

1.1.3 Aufschüttungen sind maximal bis zu einer Höhe von 236,0 m über NHN zulässig.

1.1.4 Die Mindesthöhe der Oberkante Erdgeschoss-Rohfußboden (OKRFB) beträgt 235,5 m über
Normalhöhennull (NHN).

1.2 Grundflächenzahl und zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer
GRZ=0,8 überschritten werden.

1.3 Zulässigkeit von Garagen und Stellplätzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m.
§ 23 Abs. 5 BauNVO)

1.3.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) im Sinne des § 12 BauNVO sind ausschließlich innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.3.2 Stellplätze mit ihren Zufahrten sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig.

1.4 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ dient der Unterbringung eines
Feuerwehrgerätehauses, einschließlich Fahrzeughalle, Verwaltungs-, Aufenthalts-, Lager-, Werkstatt-,
Schulungs-, Umkleide-, Sanitärräumen, etc. sowie der sonstigen mit dem Nutzungszweck verbundenen
baulichen Anlagen und Einrichtungen.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur
Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Teichen und die
Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur Rückhaltung von anfallendem
Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bleiben
hiervon unberührt.

1.5.2 Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur
unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für Insekten
wirkungsarmen Spektrum von weniger als 3.000 Kelvin zulässig. Ausnahmen sind im Einzelfall zulässig,
sofern dies zur Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen für die Nutzung als Feuerwehr-Standort
erforderlich ist.

1.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.6.1 Entwicklungsziel: Strukturreiche Uferbereiche (CEF-Maßnahme)

Maßnahmen: Der Uferbereich einschließlich seiner Ufergehölze ist zu erhalten, durch Initialpflanzungen
von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) anzureichern und in den übrigen Bereichen zu einer Hochstaudenflur
zu entwickeln. Zum Erhalt der Hochstaudenflur ist bedarfsweise ab September eine Pflegemahd mit
Abfuhr des Mahdgutes zulässig. Zur Schaffung von Nahrungsflächen für geschützte Vogelarten ist auf
einem Streifen von 3 m am Außenrand des Uferbereichs alle 3 Jahre eine Mahd außerhalb der Brutzeit
vorzunehmen. Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind unzulässig.

1.6.2 Entwicklungsziel: Retentionsmulde

Maßnahmen: Innerhalb der Fläche ist eine Retentionsmulde durch eine flächige Abgrabung von
mindestens 0,2 m gegenüber dem natürlichen Gelände anzulegen. Der Grund der Retentionsmulde, ihre
Böschungen und die angrenzenden Flächen sind durch Einsaat mit regionaltypischem und
standortgerechtem Kräutersaatgut als Extensivgrünland zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

1.7 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

1.7.1 Je angefangene 100 m² Grundstücksfreifläche (Flächen des Baugrundstücks, die tatsächlich von keinem
Gebäude oder von keiner sonstigen oberirdischen baulichen Anlage überdeckt werden) ist ein
standortgerechter Laubbaum mit einer Mindestpflanzgröße von 18/20 cm Stammumfang zu pflanzen und
zu unterhalten. Gemäß Stallplatzsatzung der Hochschulstadt Idstein zum Zeitpunkt der Antragstellung zu
pflanzende Bäume können angerechnet werden. Als standortgerecht werden die in der Artenliste 4
(frischer-feuchter Standort) unter Ziffer 3.11 genannten Bäume beispielhaft genannt. Bei Abgang sind
standortgerechte Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Bei Anpflanzungen außerhalb zusammenhängender
Pflanzstreifen oder größeren Grünflächen ist eine als offene Pflanzinsel anzulegende Baumscheibe von
mindestens 6 m² und 12 m³ Volumen je Baum vorzusehen. Auf die Grenzabstände für Pflanzungen
gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwiesen.

1.7.2 Die Grundstücksfreiflächen (Flächen des Baugrundstücks, die tatsächlich von keinem Gebäude oder von
keiner sonstigen oberirdischen baulichen Anlage überdeckt werden) sind dauerhaft natürlich zu begrünen.
Dabei sind mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen
oder bewährten Hochstammobstbäumen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. Zur Artenauswahl vgl.
3.10. Es gelten 1 Baum je angefangene 20 m² oder 1 Strauch je angefangene 5 m². Die nach den
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen unter Ziffer 1.7.1 vorzunehmenden Anpflanzungen können hierauf
angerechnet werden.

1.7.3 Mindestens 50 % der Dachflächen sind mindestens in extensiver Form mit Wildgräsern und Wildkräutern
zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss mind. 0,10 m
betragen. Die Dachflächen von Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind hiervon
ausgenommen. Eine Kombination der Dachbegrünung mit Anordnung von Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie (z.B. Solar- oder Photovoltaikanlagen) ist zulässig.

1.7.4 Fassadenflächen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m abzüglich der Fenster- oder Tür- und Toröffnungen zu
mindestens 25 % flächig zu begrünen. Für bodengebundene Begrünungen ist dafür ein mindestens 50 cm
breiter Pflanzstreifen wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen. Als Fassadenbegrünung gelten
sowohl fassadengebundene als auch vorgestellte Bepflanzungen, die eine Eingrünung der Fassade
bewirken.

2 Auf Landesrecht beruhende weitere Festsetzungen
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO und § 37 Abs. 4 HWG)

2.1 Dächer (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Neigung < 25°. Für Garagen und
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie untergeordnete Dächer sind abweichende Dachformen
und Dachneigungen zulässig.

2.2 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.2.1 Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche sind unzulässig.
Stein- oder Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung
von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt.

2.2.2 Bei Pflanzungen im Bereich des förmlich festgestellten Überschwemmungsbereiches sind

Beeinträchtigungen des Hochwasserabflusses durch die Anordnung der Bepflanzung zu vermeiden.

2.3 Anlagen zur Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser

Das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser ist durch geeignete
Bewirtschaftungsanlagen zu versickern, zu verrieseln oder zu sammeln und zu verwerten.
Niederschlagswasser, das nicht oder nicht vollständig auf dem Grundstück versickert, verrieselt oder
verwertet werden kann, kann in die öffentlichen Entwässerungsanlagen abgeleitet werden.

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

3.1 Stellplatzsatzung

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Stadt Idstein in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung ergänzt.

3.2 Denkmalschutz

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und
Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß § 21
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege)
oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gemäß § 21 Abs. 3
HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung
des Fundes zu schützen.

3.3 Altstandort/ Altlasten

Werden bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt ist das
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser,
Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden zu beteiligen.

3.4 Überschwemmungsgebiet

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebietes des

Wörsbachs. In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher

Anlagen grundsätzlich untersagt. Die zuständige Behörde kann jedoch die Errichtung oder Erweiterung
einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung nicht
oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-,
funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht
nachteilig verändert, den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und hochwasserangepasst
ausgeführt wird oder die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden
können (§ 78 Abs. 4 und 5 WHG). Bauliche Anlagen und sonstige bauliche Maßnahmen einschließlich
Geländeauffüllungen im Überschwemmungsgebiet bedürfen demnach der wasserrechtlichen

Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde.

3.5 Gewässerrandstreifen

Entlang des Gewässers Wörsbach erstreckt sich der gesetzliche Gewässerrandstreifen von 10 m. Auf die
Regelungen des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 23 Hessisches Wassergesetz (HWG) wird
hingewiesen. Demnach gilt unter anderem, dass im Gewässerrandstreifen das Entfernen von
standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten
Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise
Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt
werden können, verboten ist.

3.6 Anlagen zur Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser

Die Brauchwassernutzsysteme sind gemäß DIN 1986 zu errichten. Die Trinkwassernachspeisung muss
der DIN 1988 entsprechen. Eine unmittelbare Verbindung des Rohrleitungsnetzes für Trinkwasser und
Brauchwasser ist gemäß DIN 2001 nicht zulässig. Der Regenwasserspeicher muss mit einem Überlauf

ausgestattet sein, der an den öffentlichen Kanal anzuschließen ist. Bei Erd- und
Kellerregenwasserspeichern muss der Überlauf über der Rückstauebene der öffentlichen Kanalisation

liegen. Die Brauchwasserzapfstellen sind mit einem Hinweisschild „kein Trinkwasser“ zu kennzeichnen.

3.7 Verwendung von erneuerbaren Energien

3.7.1 Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für
einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung
erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird
hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

3.7.2 Luftwärmepumpen sind so zu betreiben, dass von ihnen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Lärm ausgehen. Es wird empfohlen Luftwärmepumpen ohne Außengerätaufstellung und mit einem
maximalen Schallleistungspegel von 50 dB(A) zu verwenden.

3.8 Artenschutzrechtliche Hinweise (allgemein)

3.8.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu
beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die folgenden
Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelarten
führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen.

b) Bestandsgebäude (inkl. Gartenhaus) sind vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen

daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind.

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen.

d) Baumhöhlen und Gebäude sind vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit
(01.03. bis 30.09.) auf überwinternde Arten zu überprüfen.

e) Rodungen von Höhlenbäumen und Abrissarbeiten sind außerhalb der Wochenstubenzeit (01.05. bis
31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu begleiten.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw.
Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

3.8.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder spiegelnder
Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 m² gemäß § 37 Abs. 2
HeNatG in der Regel unzulässig ist. Zudem sind gemäß § 37 Abs. 3 HeNatG bei Neubau und
grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflächige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden
zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird.

3.9 Artenschutzrechtliche Hinweise (speziell)

3.9.1 Errichtung von Bauzäunen zum Schutz angrenzender Maßnahmenflächen: Während der Bauphasen sind
angrenzende Maßnahmenflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB durch die Errichtung von Bauzäunen
vor Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge, Zwischenlagerung etc. zu schützen.

3.9.2 Schutz naturnaher Gewässerabschnitte des Wörsbaches: Zum Erhalt und Schutz naturnaher
Gewässerabschnitte des Wörsbaches mit Resten von Ufergehölzen am Südostrand des Plangebietes sind
geeignete Maßnahmen zu treffen.

3.9.3 Ökologisch-biologische Baubegleitung: Maßnahmen zum Artenschutz sind unter ökologischer

Baubegleitung (OBB) auszuführen und zu dokumentieren

3.10 Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Die Erbringung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in Höhe von insgesamt 102.270 Biotopwertpunkten
erfolgt über die nachfolgende Ökokontomaßnahme der Stadt Idstein.

3.11 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Juglans regia - Walnuss

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Malus domestica - Apfel

Alnus glutinosa - Schwarz-Erle Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Populus tremula - Zitter-Pappel Pyrus communis - Birne

Populus alba - Silber-Pappel Pyrus pyraster - Wildbirne

Populus nigra - Schwarz-Pappel

Prunus avium - Vogelkirsche 

Prunus padus - Traubenkirsche

Quercus robur - Stieleiche

Salix alba - Silber-Weide

Salix fragilis - Bruch-Weide

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Ulmus laevis - Flatterulme

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Cornus mas - Kornelkirsche Rosa canina - Hundsrose

Corylus avellana - Hasel Rosa tomentosa - Filz-Rose

Crataegus spec. - Weißdorn Salix aurita - Ohr-Weide

Euonymus europaea - Pfaffenhütchen Salix caprea - Salweide

Frangula alnus - Faulbaum Salix purpurea - Purpurweide

Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball*

Malus sylvestris - Wildapfel

Artenliste 3 (Kletterpflanzen):

Clematis vitalba - Gewöhnliche Waldrebe Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Hedera helix - Gemeiner Efeu Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Humulus lupulus - Hopfen Vitis vinifera - Echter Wein

Lonicera caprifolium - Wohlr. Geißblatt

Artenliste 4 (frischer-feuchter Standort):

(Hochstämme, Mindestpflanzqualität: 3xv., m.B., STU 18-20 cm.

Acer campestre - Feldahorn

Acer platanoides - Spitzahorn

Acer pseudoplatanus - Bergahorn

Alnus spec. - Erle

Carpinus betulus - Hainbuche

Fraxinus spec. - Esche

Quercus spec. - Eiche

Sorbus spec. - Mehlbeere

Tilia spec. - Linde

Hinweise: Insgesamt sind die Artenlisten an den Standort angepasst.

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird
hingewiesen.
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